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Umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
zum Bebauungsplan Nr. 1553  - Kronsberg Süd- 

Bebauungsplan Nr. 1553 – Kronsberg-Süd 
Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Stellungnahme des Bereiches Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz  
im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün 

 
Planung 
Auf einer Fläche von ca. 53 ha sollen Baurechte für etwa 3.500 Wohnungen sowie für 
notwendige Erschließungs- und Freiflächen geschaffen werden. Der östliche Teil des 
Plangebietes in einer Größe von ca. 22 ha ist der Realisierung und der Bestands-
sicherung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen vorbehalten. Geplant ist zudem die 
Anlage eines Erdhügels.  
Betrachtet wird in dieser Stellungnahme der Geltungsbereich zum Stand vom 
19.07.2017.  
Bestandsaufnahme und Bewertung aus Sicht des Naturschutzes  
Das Plangebiet umfasst Flächen in einer Gesamtgröße von ca. 75 ha. Einbezogen sind 
auch Flächen im Osten des Geltungsbereichs, die z.T. im Vorgriff auf die jetzigen 
Planungen bereits zur EXPO 2000 als sogenannte Allmendeflächen fertiggestellt 
wurden und die eine rechtliche Funktion von Ausgleichsflächen im Sinne der 
Eingriffsregelung haben.  
Die überwiegenden Bereiche werden auf einer Fläche von ca. 44 ha derzeit zumeist 
ackerbaulich genutzt und werden von einem Netz von Feldwegen erschlossen. 
Ausnahmen bilden einzelne Gehölzbestände, Grünlandbereiche sowie der im 
Südwesten befindliche, jedoch aus der Nutzung genommene Wasserbehälter. Der 
Baukörper wird von einer etwa ein Meter starken Bodenschicht überdeckt, auf der sich 
ein Kalkmagerrasen angesiedelt hat. Der östliche Planbereich weist  Baumreihen und 
Grünlandflächen auf, die zugleich Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der naturschutz- 
rechtlichen Eingriffsregelung darstellen. 
Die ökologischen Werte des Südkronsberges hinsichtlich der Fauna und Flora sind im 
Grundsatz seit langem bekannt. Daher erfolgten bezüglich konkreter Fragestellungen 
diverse Detailkartierungen, deren Ergebnisse nachfolgend dargestellt werden. 
Flora 
Im Plangebiet wurden 37 Biotoptypen abgegrenzt, 26 sind mehr oder weniger 
vegetationsbestimmt. Hervorzuheben ist der Bestand auf dem Wasserbehälter mit 
einem großen Vorkommen des Blaugrünen Labkrauts (vom Aussterben bedroht), des 
gefährdeten Wiesensalbei und des Gewöhnlichen Zittergrases. Der Bereich erfüllt den 
Status eines besonders geschützten Biotops gemäß § 30 BNatSchG. Weitere z. T. 
gefährdete Pflanzenarten befinden sich auf den Ackerflächen. 
Fauna 

- Brutvögel 
Für die Offenlandbereiche wurden innerhalb der Ackerflächen neun Reviere der 
gefährdeten Feldlerche festgestellt. Nach der Bewertungsmethode der staatlichen 
Vogelschutzwarte besitzt das Plangebiet damit eine lokale Bedeutung als 
Brutvogelgebiet. Der stark gefährdete Wiesenpieper ist im Geltungsbereich mit einem 
Revier vertreten. Insbesondere die lichten Feldgehölze bieten Lebensraum für die 
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Dorngrasmücke, die 16 Reviere aufweist, sowie der Goldammer (neun Reviere). 
Insgesamt wurden zwei Brutvogelarten der Roten Liste Niedersachsen, zwei Arten der 
Vorwarnliste und 19 ungefährdete Arten nachgewiesen.  
Für die Arten Feldlerche und Wiesenpieper ist in der Vergangenheit ein starker 
Bestandsrückgang festzustellen. Es ist davon auszugehen, dass die lokalen Popula- 
tionen bei weiteren Verlusten eine Verschlechterung ihres Erhaltungszustandes 
erleiden. Abzusehenden Verlusten ist daher im Rahmen vorgezogener Ausgleichs- 
maßnahmen (CEF-Maßnahmen) vorzubeugen. 

- Feldhamster  
Nachweise für das Vorkommen des Feldhamsters konnten weder im Plangebiet noch in 
einem um 100 m erweiterten Korridor erbracht werden.  

- Fledermäuse  
Das Areal wird zur Nahrungssuche insgesamt eher mäßig von Fledermäusen genutzt. 
Hinweise auf genutzte Fledermausquartiere ergaben sich bei der Bestandsaufnahme 
zwischen Juli und Oktober nicht. Als potentielles Winterquartier sind einzelne Gehölze 
im Randbereich des Wasserbehälters jedoch nicht auszuschließen. 

- Heuschrecken  
Im Untersuchungsgebiet wurden sieben Arten nachgewiesen, darunter die zwei im Berg- 
und Hügelland gefährdeten bzw. stark gefährdeten Arten Goldschrecke und 
Wiesengrashüpfer.  

- Tagfalter  
Kartiert wurden insgesamt 13 Arten. Hervorzuheben ist das Vorkommen des in 
Niedersachsen stark gefährdeten Schwalbenschwanzes. Ferner wurde das gefährdete 
Erdeichel-Widderchen in verschiedenen Exemplaren nachgewiesen. Der Planbereich 
bietet mit dem mageren Grünland sowie den Beständen auf dem Wasserbehälter sehr 
günstige Bedingungen und hat damit eine hohe Bedeutung für Tagfalter und 
Widderchen. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass etwa 6,4 ha des Plangebietes eine besondere 
Bedeutung für Flora und Fauna besitzen, weitere 8,7 ha weisen eine besondere bis 
allgemeine Bedeutung auf. Die Flächenanteile erstrecken sich auf räumlich nicht 
zusammenhängende Bereich im gesamten Plangebiet.  
Hinsichtlich der weiteren Naturhaushaltsfaktoren leistet die Planfläche infolge ihres 
klüftigen Untergrundes einen hohen Beitrag zur Grundwasseranreicherung. Aufgrund 
des dem Kronsberg eigenem Wasserregimes führt ein hoher Grundwasserstand, 
insbesondere in den Wintermonaten, zum Schütten der südwestlich befindlichen 
Kalsaunequelle mit bedeutenden positiven Auswirkungen auf die dort vorhandene 
Vegetation. Eine Verringerung der Niederschlagsversickerung, z. B. durch eine erhöhte 
Versiegelung im zentralen Kronsbergbereich, erhöht die Wahrscheinlichkeit des 
zukünftigen Versiegens der Quelle.  
Weiterhin besitzen die Planflächen mit ihren nah anstehenden Kalkmergelstrukturen  
besondere Bodenfunktionen. So bieten flachgründige Kalkstandorte u.a. die 
Voraussetzung zum Vorkommen von ökologisch wertvollen Halbtrockenrasen, die 
stellenweise vor Ort auch anzutreffen sind. Hinsichtlich landwirtschaftlicher Nutzung 
weisen die Böden eine mittlere bis hohe Ertragsfähigkeit auf. 
Lokalklimatisch sind kleinräumige Einflüsse durch Talwinde und Kaltluftproduktions- 
prozesse festzustellen. Trotz geringer Hangneigung hat sich ein wichtiges Zirkulations- 
system für die Frischluftversorgung der westlich gelegenen Ortslagen ausgebildet.  Eine 
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zusätzliche Bebauung führt zu einer Barrierewirkung und läßt einen verminderten 
Kaltluftstrom erwarten. 
Bezüglich des Landschaftsbildes ergeben sich aufgrund des Reliefs und der wechseln- 
den Höhenlinien reizvolle Panoramablicke. Zugleich ist der südwestliche Kronsberg- 
hang von Süden aus als sanfte Erhebung wahrnehmbar. 
Auswirkungen der Planung auf den Naturhaushalt und auf das Landschaftsbild 
Auf Grundlage der vorliegenden Planungen ist von einem großflächigen Lebensraum- 
verlust für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten auszugehen. Betroffen sind unter anderem 
ein besonders geschützter Biotop gemäß § 30 BNatSchG  in einer Größe von knapp 0,5 
ha sowie sowie neun Reviere der gefährdeten Feldlerche und ein Revier des ebenfalls 
gefährdeten Wiesenpiepers.  
Absehbar ist, dass es zu einer deutlichen Zunahme der versiegelten Bereiche kommen 
wird. Hinsichtlich der oben beschriebenen Boden- und Wasserfunktionen ist bei der 
geplanten Versiegelung mit deutlichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Zudem erhöht 
sich aufgrund der Hanglage mit zunehmender Versiegelung das Risiko von 
Bodenerosionen bei Niederschlagsereignissen. 
Das Landschaftsbild verliert aus südlichem Blickwinkel die Anmutung eines natürlichen 
Reliefs, der urbane Charakter wird zukünftig stark in den Vordergrund treten. 
Eingriffsregelung  
Randallee und Allmendeflächen wurden bereits zeitlich weit zurückliegend als Vorgriff 
auf die zu erwartenden Eingriffe realisiert. Der teilweise auf Ausgleichsflächen geplante 
Aussichtshügel ist aufgrund zu erwartender zusätzlicher wertvoller Lebensräume (z. B. 
trockener kalkreicher Südhänge) als eingriffsneutral zu betrachten. 
Die textlichen und zeichnerischen Darstellungen des Bebauungsplanes sind geeignet, 
die erheblichen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild im Sinne der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsreglung auszugleichen.  
Biotop- und Artenschutz   
Unabhängig von den Bestimmungen der Eingriffsregelung sind aus Gründen des Biotop- 
und Artenschutzes für einzelne Beeinträchtigungen weitergehende Maßnahmen 
erforderlich. 

- § 30 –Biotop  
Da der auf dem Wasserbehälter vorhandene besonders geschützte Biotop nicht erhalten 
werden kann, bedarf es der Umsiedlung bzw. der Wiederherstellung an anderer Stelle. 
Dafür ist eine bisher ackerbaulich genutzte Fläche im Norden des Geltungsbereiches 
vorgesehen (§ 26 der textlichen Festsetzungen). Dort wird der Oberboden entfernt und 
der Unterboden mit dem Substrat vom Wasserbehälter aufgefüllt. Auf dieser Grundlage 
werden der auf dem Wasserbehälter gewonnene Oberboden sowie eine dort geerntete 
Heublumensaat ausgebracht. Die Planung und Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt in 
städtischer Zuständigkeit. Die Maßnahme erfordert eine Genehmigung der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde bei der Region Hannover. Die Genehmigung wurde in 
Aussicht gestellt.  

- CEF-Maßnahmen  
Für den Verlust der neun Reviere der Feldlerche werden auf nicht von den 
Baumaßnahmen betroffenen Bereichen neue Reviere angeboten. Die Bereitstellung 
bzw. die Anlage der Reviere orientiert sich an die rechtlichen und fachlichen Vorgaben 
zum Feldlerchenschutz der Region Hannover. 
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Das Revier des Wiesenpiepers ist von den eigentlichen Baumaßnahmen nicht betroffen. 
Zudem sind im Umfeld des bestehenden Revieres weitere Ausweichmöglichkeiten für 
den Wiesenpieper vorhanden. 

- Sonstiger Artenschutz   
Im Bereich des Wasserbehälters konnten bei der bisherigen Bestandsermittlung 
potentielle Winterquartiere für Fledermäuse nicht ausgeschlossen werden. Daher ist vor 
Fällung in den Wintermonaten durch Inaugenscheinnahme sicherzustellen, dass dort 
zwischenzeitlich keine Fledermausbesiedlung erfolgt ist.   
 
Baumschutz  
Die Baumschutzsatzung der Stadt Hannover findet für den Geltungsbereich Anwen- 
dung. 
 
Hannover, 21.08.2017 
 
 
 
 

Weitere umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
Region Hannover (Schr. v. 29.08.2017)  
Wasserversorgung / Trinkwassergewinnung  
Der südliche Bereich des Plangebietes befindet sich gemäß RROP 2016 in dem Vorrang-gebiet 
Trinkwassergewinnung „Grasdorf“.  
Zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung sind in der zeichnerischen Darstellung 
„Vorranggebiete Trinkwassergewinnung“ festgelegt.  
In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der 
Zweckbestimmung der Trinkwassergewinnung vereinbar sein (vgl. RROP 2016 Abschnitt 3.2.4 
Ziffer 03, s. auch Erläuterungskarte 12).  
Boden- und Grundwasserschutz:  
1. Altlasten  
Im Geltungsbereich des neuen B-Planes 1553 sind im Altlasten- und Verdachtsflächenkataster 
der Region Hannover drei altlastverdächtige Flächen verzeichnet. Bei den Verdachtsflächen 
handelt es sich um ehemalige Erdölsondenplätze. Zur Überprüfung einer potentiellen 
Gefährdungssituation durch die geplante Nutzungsänderung sind unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Nutzung Bodenuntersuchungen im Auftrag der Landeshauptstadt Hannover 
durchgeführt worden. Die Orientierende Bodenuntersuchung (OU) zeigte keine Überschreitung 
der Prüfwerte nach BBodSchV in den Bodenfeststoffuntersuchungen. Insgesamt wies eine 
Bodenprobe im Eluat eine Überschreitung des Prüfwertes für polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser auf. Hinweise auf 
Bohrschlämme wurden nicht festgestellt. Für den Wirkungspfad Boden-Mensch und Boden-
Grundwasser wurde kein weiterer Untersuchungs- oder Sanierungsbedarf festgestellt (OU 
Golder 06/2017). Aus den Untersuchungsergebnissen konnten nach aktuellem Kenntnisstand 
keine weiteren Handlungserfordernisse abgeleitet werden. Bitte nehmen Sie daher folgenden 
allgemeinen Hinweis zu den textlichen Festsetzungen auf:  
Sollten bei Bauvorhaben Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen, Altlasten oder sonstige 
Auffälligkeiten im Boden (Geruch, Farbe, Fremdbestandteile in größeren Mengen) angetroffen 
werden, ist die Region Hannover, Fachbereich Umwelt, Team Boden- und Grundwasserschutz 
Ost (OE 36.27) umgehend zu informieren.  
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2. Bodenschutz  
Durch die Aufstellung des B-Planes 1553 mit einer Fläche von ca. 75 ha werden gemäß 
Begründung zum B-Plan ca. 35 ha Boden dauerhaft versiegelt. Mit der Versiegelung gehen die 
natürlichen schützenswerten Funktionen des Bodens dauerhaft und zum Teil unwiederbringlich 
verloren. Die Kompensation der Eingriffe in den Boden, die durch die Aufstellung des B-Planes 
erfolgen werden, ermittelt die untere Naturschutzbehörde. Der dauerhafte grundsätzliche Schutz 
der Bodenfunktionen vor schädlichen Bodenveränderungen erfolgt durch die untere 
Bodenschutzbehörde. Besondere natürliche Bodenfunktionen stellen im Planungsbereich u.a. 
die bis zu sehr hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit, das überwiegend sehr hohe Filterpotential 
für Schwermetalle und das mittlere Wasserspeichervermögen als Regelungsfunktion im 
Wasserkreislauf dar. Im Bereich der technischen Bauwerke (Straßen, Gebäude, versiegelte 
Wege und Plätze etc.) gehen diese Bodenfunktionen durch die vorgesehenen Planungen 
verloren. Außerhalb der geplanten technischen Bauwerke sind diese Bodenfunktionen durch 
Maß-nahmen zum Schutz des Bodens zu erhalten.  
Aufgrund der im Geltungsbereich des B-Planes vorliegenden Bodenart weist der Boden eine 
erhöhte Empfindlichkeit insbesondere gegenüber einer schädlichen Bodenverdichtung auf. 
Folgen einer schädlichen Bodenverdichtung sind u.a. eine verminderte Wasserinfiltration/ 
Wasserretention (Hochwasserschutz) und eine verminderte Standfestigkeit und Gesundheit von 
Bäumen durch Stauwasserbildung mit Schädigung der Baumwurzeln.  
Zum Schutz der Bodenfunktionen ist – wie im Umweltbericht empfohlen – im Geltungsbereich 
des B-Planes 1553 für größere Baumaßnahmen mit Einwirkungen auf den Boden eine 
Bodenkundliche Baubegleitung in die Projekte zu integrieren.  
Im B-Plan 1553 ist textlich festzusetzen:  
Im Bereich des B-Plangebietes 1553 sind zum dauerhaften Erhalt der Bodenfunktionen bei 
Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf unbefestigte Bodenbereiche (z.B. Grünstreifen, 
öffentliche und sonstige Grünflächen, Gärten, Spiel- und Bolzplätze etc.) 
maßnahmenangepasste Bodenschutzsysteme (z.B. temporäre Baustraßen, Baggermatten etc.) 
einzurichten, durch die schädliche Bodenverdichtung effektiv verhindert wird. Eingetretene 
schädliche Bodenverdichtungen, z.B. durch unzureichende Bodenschutzeinrichtungen oder 
unsachgemäße Bodenbefahrung, -nutzung, außerhalb technischer Bauwerke, sind im 
Geltungsbereich des B-Planes 1553 zeitnah zu beseitigen, so dass die natürliche 
Bodenfunktionserfüllung, z.B. Versickerungsleistung des Bodens, mindestens wiederhergestellt 
wird.  
Für die Erschließung des B-Plangebietes 1553 ist eine Bodenkundliche Baubegleitung frühzeitig 
in die Projektplanung zu integrieren. Bei Vorhaben im Geltungsbereich des B-Planes 1553, bei 
denen auf einer Fläche von mehr als 3.000 Quadratmetern Materialien auf oder in die 
durchwurzelbare Bodenschicht auf- oder eingebracht werden, Bodenmaterial aus dem Ober- 
oder Unterboden ausgehoben oder abgeschoben wird oder der Ober- und Unterboden dauerhaft 
oder vorübergehend vollständig oder teilweise verdichtet wird, ist mit der unteren 
Bodenschutzbehörde einvernehmlich und rechtzeitig – mindestens 3 Monate vor Baubeginn – 
abzustimmen, ob für das Vorhaben eine Bodenkundliche Baubegleitung in das Projekt zu 
integrieren ist. Der Ansprechpartner für die Bodenkundliche Baubegleitung ist der unteren 
Bodenschutz-behörde frühzeitig zu benennen. Das Bodenschutz- und –managementkonzept ist 
der unteren Bodenschutzbehörde mindestens 4 Wochen vor Baubeginn eines Projektes zu 
benennen.  
3. Grundwasser  
Auswirkungen auf das Grundwasserregime  
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
ist auf die Bedeutsamkeit des Planungsbereiches für die Grundwasserneubildung sowie u.a. auf 
bestehende Wasserrechte hingewiesen worden. Gemäß der Begründung mit Umweltbericht 
zum B-Plan 1553 ist diese Thematik durch eine Machbarkeitsstudie behandelt worden. 
Entsprechende Maßnahmen zur ortsnahen Niederschlagsversickerung sollen getroffen werden. 
Negative Auswirkungen auf den Grundwasserstand außerhalb des Kronsberges sind demnach 
nicht zu erwarten.  
Zur Unterstützung der Wasserretention und Infiltration vor Ort ist der Schutz oder die 
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Verbesserung der Bodenfunktionen innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes 1553 
anzustreben.  
Aufgrund der bereits durchgeführten Vorerkundungen zur Thematik und der Beschreibungen in 
der Begründung mit Umweltbericht können textliche Festsetzungen oder Hinweise im B-Plan an 
dieser Stelle entfallen.  
Hinweise zur Grundwasserhaltung  
Vorsorglich erhalten Sie die Hinweise zu den ggf. notwendigen wasserrechtlichen Verfahren:  
Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder 
Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung stattfindet, 
bedarf es grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Erlaubnisfrei ist lediglich die 
vorübergehende Grundwasserbenutzung (Absenkung während der Baumaßnahme) in einer 
geringen Menge (insgesamt weniger als 5.000 m³). Wasserrechtliche Antragsunterlagen sind 
mindestens 6 Wochen vor Beginn der geplanten Grundwasserabsenkung für die Durchführung 
eines wasserrechtlichen Verfahrens nach §§ 8, 9 und 10 des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) bei der unteren Bodenschutzbehörde der 
Region Hannover (Team Boden- und Grundwasserschutz Ost, OE 36.27 – Frau Strote, Tel.: 
0511 / 616 - 22763) einzureichen.  
Gewässerschutz:  
Wasserbehördliche Belange (Niederschlagswasserversickerung)  
Für die Versickerung von Niederschlagswasser ist grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich. Wasserrechtliche Antragsunterlagen sind mindestens 6 Wochen vor Baubeginn für 
die Durchführung eines wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens bei der Unteren Wasserbehörde 
der Region Hannover (Team Gewässerschutz Ost, Team 36.29) einzureichen. Erlaubnisfrei ist 
lediglich die Versickerung von Niederschlagswasser, das auf Dach- oder Wegeflächen von 
Wohngrundstücken anfällt. Für Hofflächen (Flächen mit Kraftfahrzeugverkehr) gilt die 
Erlaubnisfreiheit nur, wenn die Niederschlagswasserversickerung über den Oberboden (belebte 
Bodenzone), wie bei Mulden- und Flächen-Versickerungsanlagen, ausgeführt wird. In jedem Fall 
ist die Planung und Ausführung der Niederschlagswasserversickerung grundsätzlich gemäß 
dem Stand der Technik auf der Grundlage des DWA-Arbeitsblattes A 138 "Planung, Bau und 
Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser" (Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. - Januar 2002) durchzuführen. Nach § 18 der 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ist das anfallende Niederschlagswasser über 
Mulden-Rigolen-Systeme zu versickern bzw. gedrosselt abzuleiten. Die Zuführung/Zuleitung in 
die Mulden-Rigolen-Elemente hat über die bewachsene Oberbodenschicht zu erfolgen. Die 
abgeleitete Wassermenge von den einzelnen Grundstücken darf maximal 3 l/(s x ha) betragen. 
Zu klären ist, wie die Ableitung des nicht zu versickernden Niederschlagswassers erfolgt. Ggf. 
muss für die Einleitung dieses Niederschlagswassers eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt 
werden.  
Immissionsschutz:  
Siehe Stellungnahme der Region Hannover vom 14.07.2016, Punkt: „Immissionsschutz“:  

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht kann eine abschließende Stellungnahme erst nach 
Vorlage eines noch zu erstellenden schalltechnischen Gutachtens abgegeben werden. 
Zudem wird auf die folgenden Punkte hingewiesen:  

 Östlich des Plangebietes befinden sich in vergleichsweise geringen Abständen drei 
Windenergieanlagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist damit zu rechnen, dass durch den 
Betrieb dieser WEA in Teilen des Plangebietes Immissionen (Schall u. Schattenwurf) 
verursacht werden, die das in Wohngebieten zulässige Maß über-schreiten. Hierzu werden 
genaue Untersuchungen für erforderlich gehalten. Ggf. er-forderliche Schutzmaßnahmen sind 
im weiteren Verfahren zu entwickeln.  

 Westlich des Plangebietes befindet sich die Freifläche „Expo Plaza". Seit der EXPO 2000 
wird diese Fläche im Sommerhalbjahr mehrfach jährlich für OpenAir- Konzert-
veranstaltungen mit einer Größenordnung von bis zu 25.000 Besuchern genutzt. All diese, in 
den vergangen 15 Jahren dort durchgeführten, Konzerte sind aus Sicht des 
Schallimmissionsschutzes problemlos und weitestgehend beschwerdefrei verlaufen. Wie 
jedoch die kürzlich, während des NDR Plaza Festivals 2016, im westlichen Bereich des 
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Plangebietes durchgeführten Schallpegelmessungen der AMT Ingenieurgesellschaft (s. 
Anlage 3) zeigen, würden sich die konkurrierenden Nutzungen bei derzeitigem 
Planungsstand gegenseitig ausschließen.  
Da es nach Einschätzung der UIB im gesamten Stadtgebiet keine Fläche gibt, die für Open-
Air-Konzerte dieser Größenordnung - nicht zuletzt wegen der günstigen Lage und 
hervorragenden Infrastruktur - auch nur ansatzweise vergleichbar geeignet ist, wird angeregt, 
im Zuge des Planverfahrens nach Möglichkeiten zu suchen, die Expo-Plaza auch zukünftig 
als Veranstaltungsfläche nutzen zu können. Anderenfalls wäre u. a. auch die Durchführung 
der seit vielen Jahren regelmäßig stattfindenden, weit über die Stadtgrenzen hinaus 
bekannten und außerordentlich beliebten Konzertveranstaltungen des NDR (NDR 2 Plaza 
Festival u. N-Joy Starshow) nicht mehr möglich. Ein erster Lösungsansatz findet sich im v. g. 
Messbericht der AMT Ingenieurgesellschaft. 

Regionale Naherholung:  
Landschaftsbild:  
Im Umweltbericht unter 2.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere I 2.2.1. Beschreibung des 
Umweltzustandes wird im Textteil Gebüsche und Gehölzbestände auf die Allee aus 
Winterlinden und Vogelkirschen hingewiesen. Diese sog. „Randallee" (mit Wegen und 
„Aussichtskanzeln" usw.) wurde in den Jahren 1996 - 1998 von der LHH angelegt und mit 
Mitteln der Regionalen Naherholung Co-finanziert (Kosten seinerzeit 1,9 Mio. DM bei 570.000 
DM Naherholungsanteil). Die Allee bleibt erhalten und wird mit den Anlagen Bestandteil des 
geplanten Grünzuges.  
 
Region Hannover (Schr. v. 07.09.2017)   
Naturschutz:  
In der Begründung, Punkt 2.4 (Schutzgebiete in der Nachbarschaft) wäre noch das 
Landschaftsschutzgebiet H 57 „Mastbrucher Holz“ zu ergänzen.  
Zu Punkt 3.6 (Ausgleichsflächen):  
Die Eingriffskompensation mag rein rechnerisch gewährleistet sein, fachlich ist es jedoch 
bedauerlich, dass die verloren gehenden besonderen Werte, wie zum Beispiel der Kalk-acker 
mit gut ausgeprägter Wildkrautvegetation oder auch das magere mesophile Grünland in Höhe 
der Stadtbahnstation, nicht in gleicher Weise ausgeglichen werden, obwohl am Kronsberg 
entsprechendes Entwicklungspotenzial in vielen Bereichen vorhanden ist. Gegenüber der 
frühzeitigen Beteiligung wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans im Sinne einer 
Erweiterung geändert. Südlich der vorhandenen Windenergieanlage wurde eine Fläche 
einbezogen, die im Landschaftsschutzgebiet H-S 03 „Kronsberg“ liegt. Dies ist nur dann 
möglich, wenn das Landschaftsschutzgebiet teilgelöscht wird oder wenn dort vorgesehene 
Nutzungen durch eine naturschutzrechtliche Befreiung realisiert werden könnten, die Kommune 
also in eine sogenannte „Befreiungslage“ hineinplanen kann. Beide Möglichkeiten treffen hier 
nicht zu, so dass die Bebauungsplangrenze zurückzunehmen ist, wenn der 
Bebauungsplan rechtssicher sein soll. Dieser Sachverhalt ist Ihnen inzwischen schon 
bekannt und wird in Kürze mit Ihnen in einem gemeinsamen Gespräch erörtert werden.  
Eine naturschutzrechtliche Befreiung kann aus verschiedenen Gründen nicht in Aussicht gestellt 
werden. Der geplante „Aussichtshügel“ wäre eine bauliche Anlage und im LSG verboten, er 
würde außerdem dem Verbot, die Oberflächengestalt zu verändern, widersprechen. Explizit sind 
hier „Aufschüttungen“ noch einmal genannt. Auch die Aufstellung von Spielgeräten wäre im LSG 
nicht ohne Befreiung möglich. Die Fläche, um die es geht, ist aktuell ein mageres mesophiles 
Grünland kalkreicher Standorte und als Biotoptyp in der höchsten Wertstufe. Selbst wenn sich 
auf einem Teil der Hangflächen trotz des Sekundärstandorts langfristig wertvolle Vegetation 
ansiedeln würde, wäre diese nicht höherwertiger als der aktuell vorhandene Bestand. Eine 
Teillöschung des Schutzgebiets ist weder beantragt noch kurzfristig zu realisieren.  
Zu Punkt 4.2 (Niederschlagswasserversickerung):  
Geprüft wurden augenscheinlich die Auswirkungen im Stadtgebiet von Hannover. Südwestlich 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, auf Laatzener Stadtgebiet und im Einflussbereich 
des Grundwasserstroms, befindet sich das Landschaftsschutzgebiet LSG-H 57 „Mastbrucher 
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Holz“, auf das sich das Entwässerungskonzept ebenfalls auswirken könnte. Ungeklärt ist, ob 
sich die eventuell verminderte Schüttung der Kalsaunequelle und die Ableitung von 
Oberflächenwasser nach Norden in die Seelhorst auf das Wasserregime des Mastbrucher 
Holzes auswirkt. Um Stellungnahme wird gebeten.  
Zu Punkt 5.2 (Naturschutz, Eingriffsregelung):  
Die „Verlagerung“ des nach § 30 BNatSchG geschützten Kalkmagerrasens ist nach dem 
vorliegenden Text für den Herbst / Winter 2017 vorgesehen. Um diesen Prozess beginnen zu 
können, ist aber eine Ausnahme der Naturschutzbehörde erforderlich. Diese wurde zwar in 
Aussicht gestellt und das Konzept auch bereits in den Grundzügen abgestimmt, der Antrag auf 
Ausnahme wurde jedoch noch nicht gestellt. Insofern ist ein Maßnahmenbeginn bereits im 
Herbst wohl nicht realistisch! Über die Maßnahmen zur Aufnahme der neun verloren gehenden 
Feldlerchenreviere ist die Naturschutzbehörde mit Umwelt + Stadtgrün im Gespräch. Es besteht 
der Wunsch, die relativ nah gelegene Maßnahme auf der Fläche 1 zu erweitern. 
Sukzessionsflächen und in Waldnähe liegende Flächen sind als Brutplätze ungeeignet, weiter 
entferntes Grünland kommt allenfalls als Nahrungsfläche in Betracht.  
Zum Umweltbericht / Landschaftsrahmenplan:  
Der Bebauungsplan bereitet die Überbauung von Teilflächen des Biotopverbundsystems vor.  
Schutzgebiete nach Naturschutzrecht:  
Für einen Teil des Plangebiets sind sehr wohl naturschutzrechtliche Ausweisungen erfolgt, 
nämlich als Landschaftsschutzgebiet. Die falsche Bezeichnung des angrenzenden LSG („Laher 
Wiesen“) ist zu ersetzen durch „Kronsberg“.  
Zu Punkt 2.2 des Umweltberichts:  
Für Wiesenpieper und Feldlerche werden CEF-Maßnahmen angekündigt. Für die Feldler-che ist 
das Grobkonzept bereits beschrieben, für den Wiesenpieper nicht.  
Welche CEF-Maßnahme ist für den Wiesenpieper vorgesehen?  
Stellungnahme als untere Waldbehörde:  
Die im Plangebiet vorhandenen Waldflächen sind durch entsprechende Signatur als „Wald“ zu 
kennzeichnen.  
 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie  (Schr. v. 01.09.2017)  
Aus Sicht des LBEG als Gefahrenabwehrbehörde, bestehen im Zusammenhang mit Bohrungen, 
die nicht mehr der Bergaufsicht unterliegen, im Wesentlichen folgende mögliche Sachlagen, die 
im Falle ihres Eintritts Gefahren darstellen können:  

1.  Einbruch der Bohrung Da es sich bei Tiefbohrungen um Hohlräume handelt, ist es möglich, 
dass diese einbrechen können. Dies kann zu Absenkungen an der Tagesoberfläche führen.  

2.  Aufsteigen von Flüssigkeiten Tiefbohrungen werden i.d.R. zur Aufsuchung oder Gewinnung 
von Bodenschätzen abgeteuft. Bei diesen Bodenschätzen kann es sich wie im vorliegenden 
Fall um Kohlenwasserstoffe handeln. Es ist möglich, dass gefährliche Flüssigkeiten (z.B. 
Erdöl) in bzw. entlang ein 

er Tiefbohrung aufsteigen. Ein solcher Flüssigkeitsaufstieg kann z.B. eine 
Umweltbeeinträchtigung nach sich ziehen.  

3.  Aufsteigen von Gasen Tiefbohrungen werden i.d.R. zur Aufsuchung oder Gewinnung von 
Bodenschätzen abgeteuft. Bei diesen Bodenschätzen kann es sich wie im vorliegenden Fall 
um Kohlenwasserstoffe handeln. Es ist möglich, dass gefährliche Gase (z.B. 
Erdgas/Erdölgas) in bzw. entlang einer Tiefbohrung aufsteigen.  

Im Falle eines solchen Gasaufstiegs ist die Bildung von brennbarer, explosionsgefährlicher, 
giftiger oder nicht atembarer Atmosphäre möglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich im 
Ereignisfall eine derartige Atmosphäre bildet, würde durch eine Überbauung mit einem Gebäude 
ansteigen. Zudem würde die Wahrscheinlichkeit deutlich steigen, dass im Ereignisfall Menschen 
betroffen wären. Dies gilt ebenfalls, wenn sich unterhalb anderweitiger Überbauung (z.B. 
versiegelte Flächen) Gas ansammeln und von dort aus z.B. über Gebäudeanschlüsse in ein 
Gebäude gelangen kann.  
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Sofern einer der o. g. Fälle eintritt, und eine konkrete Gefahr besteht, kann es erforderlich 
werden, zur Abwehr der Gefahr, an der Bohrung Arbeiten durchzuführen. Sofern eine solche 
Bohrung überbaut ist, kann es in einem solchen Fall erforderlich sein, die Überbauung zu 
entfernen, um Zugang zu der Bohrung zu erhalten. Aus den genannten Gründen empfehlen wir 
grundsätzlich derartige Bohrungen nicht zu überbauen.  
Durch das Überbauen der Bohrung Kronsberg 11 würde sich insbesondere die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich im Falle eines Gasaufstiegs explosionsgefährliche 
Atmosphäre (im Gebäude) bildet, bzw. dass diese explosionsgefährliche Atmosphäre gezündet 
wird.  
Durch die Überbauung der Bohrung Kronsberg 13 würde die Zugänglichkeit im Falle einer 
möglichen Gefahrenabwehr erschwert bzw. verzögert.  
Sofern die Bohrungen nach ihrer Abwägung überbaut werden sollen, empfehlen wir 
entsprechende Vorsorgemaßnahmen gegen die o.g. Gefahren zu berücksichtigen und diese mit 
dem ehemaligen Betreiber der Bohrung, ENGIE E&P Deutschland GmbH, Waldstraße 39, 
49808 Lingen abzustimmen. 
 
BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) (Schr. v. 22.08.2017)  
Der Planentwurf sieht die Schaffung eines Wohngebietes südlich der bestehenden 
Kronsbergbebauung vor. Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 15.07.2016 betont wurde, 
sind aufgrund der naturräumlichen Gegebenheiten besondere Potenziale für den Naturschutz 
vorhanden, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Unter anderem ist der 
Wasserbehälter zu nennen, über dem sich ein geschützter und sehr artenreicher 
Halbtrockenrasen befindet (u.a. mit dem extrem seltenen Galium glaucum). Weitere 
Besonderheiten bei Flora und Fauna gibt es unter anderem an einigen Feldrainen und den 
südlich gelegenen Ackerflächen. Der BUND spricht sich daher dafür aus, insbesondere im 
Bereich des Wasserbehälters und den südlichen Ackerflächen auf eine Bebauung zu verzichten.  
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass sich im nordwestlichen Teil des B-Plangebietes das 
Landschaftsschutzgebiet Kronsberg befindet. Veränderungen der Oberflächengestalt, wie der 
angedachte Hügel im Bereich der Windenergieanlage, sind daher verboten bzw. bedürfen einer 
naturschutzrechtlichen Befreiung durch die Untere Naturschutzbehörde der Region Hannover. 
Bei dieser Fläche handelt es sich um ein mageres mesophiles Grünland kalkreicher Standorte, 
welches als besonders wertvoll einzustufen ist und daher nicht zerstört werden sollte.  
Bezüglich der Eingriffsregelung ist anzumerken, dass diese anhand der bisher vorliegenden 
Unterlagen nicht nachvollziehbar ist. Eine Bilanzierung bzw. ein Vergleich des Zustands vor dem 
Eingriff mit dem angestrebten Zustand nach dem Eingriff ist nicht vorhanden. Des Weiteren stellt 
sich hinsichtlich der Kompensationsmaßnahmen die Frage nach den CEF-Maßnahmen für den 
Wiesenpieper. Während mehrere Maßnahmen für die Feldlerche in den Planungsunterlagen 
genannt werden, findet man leider keine Aussagen zum Wiesenpieper.  



- 10 - 
 

- 11 - 

Die  Ausgleichsberechnung wurde aufgestellt. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 
04.05.2006 (Drucksache Nr. 0576/2006) wird die Berechnung der Beschlussdrucksachen 
beigefügt.  

Eingriffsbewertung B-Plan Nr. 1553  Kronsberg-Süd (Stand 04.10.2017) 
  Fläche 

 
Biotoptyp Fläche Faktor Bewertung 

(m²) (Pkt./m²) (Pkt.) 

Bestand 
gesamter 
Eingriffsbereich 

Eingriff in bestehenden Park 
Kattenbrook 6481,00 0,65 4212,65 

Ruderalflächen (UHF, UHM, 
UHT, UHN, URT) 21495,00 0,55 11822,25 

Flächen mit standortgerechten  
Gehölzbeständen aus 
heimischen Arten 10370,00 0,75 7777,50 

Kalkmagerrasen (§ 
30BNatSchG) 4980,00 0,95 4731,00 

Laubgebüsch trockenwarmer 
Kalkstandorte (§ 30 BNatSchG) 786,00 0,95 746,70 

Intensivgrünland 4766,00 0,35 1668,10 

mesophiles Grünland 
kalkreicher Standorte z.T. mit 
heimischen Gehölzen 22994,00 0,75 17245,50 

sonstiges mesophiles Grünland 5796,00 0,65 3767,40 

Rasenflächen Baumstreifen) 1320,00 0,35 462,00 

20 Straßenbäume 400,00 

versiegelte Flächen (mit 
seitlicher 
Regenwasserversickerung) 11897,00 0,15 1784,55 

vegetationsarme Gräben 1421,00 0,45 639,45 

Kalkacker mit ausgeprägter 
Wildkrautflore 70122,00 0,4 28048,80 

sonstige Ackerflächen 364636,00 0,3 109390,80 

Bestand Gesamtwert 527064,00 192696,70 

Planung Versickerungsmulden (Rasen) 23740,00 0,35 8309,00 

Verkehrsflächen 
incl. Stadtplätze 

sonstiges Straßenbegleitgrün 
(Rasen) 4020,00 0,35 1407,00 

Straßenbäume (geschätzt) 600 
a 20 Pkt. 12000,00 

 

versiegelte Fläche mit 
Regenwasserversickerung 130510,00 0,15 19576,50 

158270,00 41292,50 

Gebäude mit RWV 19480,80 0,1 1948,08 

WA:GRZ 0,4, 
ATGa 0,6 

25% der Gebäude mit RWV 
und  Dachbegrünung 6493,60 0,3 1948,08 

0,1 TG mit Dachbegr. und RWV 6493,60 0,3 1948,08 

0,1 TG versiegelt, mit RWV 6493,60 0,1 649,36 
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0,4 Grünanlagen/Gärten 25974,40 0,45 11688,48 

64936,00 18182,08 

Gebäude mit RWV 8711,10 0,1 871,11 

WA: GRZ 0,4, 
ATGa 0,7 

25% der Gebäude mit RWV 
und Dachbegrünung 2903,70 0,3 871,11 

0,15 TG mit Dachbegrünung 
und RWV 4355,55 0,3 1306,67 

0,15 TG versiegelt, mit RWV 4355,55 0,1 435,56 

0,3 Grünanlagen/Gärten 8711,10 0,45 3920,00 

29037,00 7404,44 

Gebäude mit RWV 8991,34 0,1 899,13 

WA : GRZ 0,45, 
ATGa 0,6 

25% der Gebäude mit RWV 
und Dachbegrünung 2997.11 0,3 899,13 

0,1 TG  mit Dachbegrünung 
und RWV 2664,10 0,3 799,23 

0,1 TG versiegelt, mit RWV 2664,10 0,1 266,41 

0,025 sonstige Nebenanlagen 
mit RWV 666,03 0,1 66,60 

0,325 Grünanlagen/Gärten 8658,33 0,45 3896,25 

26641,00 6826,76 

Gebäude mit RWV 26771,18 0,1 2677,12 

WA: GRZ 0,45, 
ATGa 0,7 

25% der Gebäude mit RWV 
und Dachbegrünung 8923,73 0,3 2677,12 

0,125 TG mit Dachbegrünung 
und RWV 9915,25 0,3 2974,58 

0,125 TG versiegelt, mit RWV 9915,25 0,1 991,53 

0,3 Grünanlagen, Gärten 23796,60 0,45 10708,47 

79322,01 20028,81 

Gebäude mit RWV 1469,81 0,1 146,98 

WA GRZ 0,45, 
ATGa 0,8 

25% der Gebäude mit 
Dachbegrünung und RWV 489.94 0,3 146,98 

0,175 TG mit Dachbegrünung 
und RWV 762,13 0,3 228,64 

0,175 TG versiegelt, mit RWV 762,13 0,1 76,21 

  0,2 Grünanlagen, Gärten 871,00 0,45 391,95 

   4355,00  990,76 

  Gebäude mit RWV 2938,87 0,1 293,89 

 WA: GRZ 0,5, 
ATGa 0,6 

25% Gebäude mit RWV und 
Dachbegrünung 

979,63 0,3 293,89 

  0,1 TG mit Dachbegrünung und 
RWV 

783,70 0,3 235,11 

  0,15 sonstige Nebenanlagen 
mit RWV 

1175,55 0,1 117,56 

  0,25 Grünanlagen, Gärten 1959,25 0,45 881,66 
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   7837,00  1822,10 

  Gebäude mit RWV 4448,63 0,1 444,86 

 WA GRZ 0,5, 
ATGa 0,8 

25% der Gebäude mit RWV 
und Dachbegrünung 

1482,87 0,3 444,86 

  0,15 TG mit Dachbegrünung 
und RWV 

1779,45 0,3 533,84 

  0,15 TG versiegelt mit RWV 1779,45 0,1 177,95 

  0,2 Grünanlagen, Gärten 2372,60 0,45 1067,67 

   11863,00  2669,17 

  Gebäude mit RWV 1703,70 0,1 170,37 

 WA GRZ 0,6, 
ATGa 0,8 

25% Gebäude mit RWV und 
Dachbegrünung 

567,90 0,3 170,37 

  0,1 TG mit Dachbegrünung und 
RWV 

378,60 0,3 113,58 

  0,1 TG versiegelt mit RWV 378,60 0,1 37,86 

  0,2 Grünanlagen, Gärten 757,20 0,45 340,74 

   3786,00  832,92 

  Gebäude mit RWV 528,60 0,1 52,86 

 WA GRZ 0,4, 
ohne ATGA 

25% der Gebäude mit RWV 
und Dachbegrünung 

176.2 0,3 52,86 

  0,2 Nebenanlagen mit RWV 352,40 0,1 35,24 

  0,4 Grünanlagen, Gärten 704,80 0,45 317,16 

   1762,00  458,12 

  Gebäude mit RWV 7298,44 0,1 729,84 

 WA GRZ 0,45, 
ohne ATGa 

25% der Gebäude mit RWV 
und Dachbegrünung 

2432,81 0,3 729,84 

  0,225 Nebenanlagen mit RWV 4865,63 0,1 486,56 

  0,325 Grünanlagen, Gärten 7028,12 0,45 3162,65 

   21625,00  5108,90 

  Gebäude mit RWV 7618,12 0,1 761,81 

 WA GRZ 0,5, 
ohne ATGa 

25% der Gebäude mit RWV 
und Dachbegrünung 

2539,38 0,3 761,81 

  0,25 Nebenanlagen mit RWV 5078,75 0,1 507,88 

  0,25 Grünanlagen, Gärten 5078,75 0,45 2285,44 

   20315,00  4316,94 

  Gebäude mit RWV 5233,20 0,1 523,32 

 SO GRZ 0,8 25% der Gebäude mit RWV 
und Dachbegrünung 

1744,40 0,3 523,32 

  0,2 Grünanlagen, Gärten 1744,40 0,45 784,98 

   8722,00  1831,62 

  Gebäude mit RWV 7236,67 0,1 723,67 

 SO GRZ 0,9 25% der Gebäude mit RWV 2412,23 0,3 723,67 
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und Dachbegrünung 

  0,1 Grünanlagen und Gärten 1072,10 0,45 482,45 

   10721,00  1929,78 

  Gebäude mit RWV 4999,80 0,1 499,98 

 Schule GRZ 0,8 25% der Gebäude mit RWV 
und Dachbegrünung 

1666,60 0,3 499,98 

  0,2 Grünanlagen 1666,60 0,45 749,97 

   8333,00  1749,93 

  Gebäude mit RWV 302,70 0,1 30,27 

  
Gasstätte GRZ 

25% Gebäude mit RWV und 
Dachbegrünung 

100,90 0,3 30,27 

 0,4 0,2 Nebenanlagen mit RWV 201,80 0,1 20,18 

  0,4 Grünanlagen 403,60 0,45 181,62 

   1009,00  262,34 

 Baugebiete 
insgesamt 

 300264,00  74414,67 

  Spielflächen, intensive Nutzung 8500,00 0,45 3825,00 

 öffentliche Wegeflächen mit RWV 6720,00 0,15 1008,00 

 Grünflächen Versickerungsflächen (Rasen) 8010,00 0,35 2803,50 

  Parkflächen mit Bäumen 45300,00 0,65 29445,00 

   68530,00  37081,50 

Planung Gesamtwert Baugebiete, Verkehrsflächen 
und Parkflächen (intern): 

527064,00  152788,67 

Defizit:  Gesamtwert Planung minus 
Gesamtwert Bestand: 

  -39908,03 

Aus-
gleich 

Randallee 270 Bäume   5400,00 

 Allmendflächen: 
Aufwertung von  

mesopiles Grünland mit 
Einzelbäumen 

5150,00 0,45 2317,50 

 Basis Acker (0,3)  mesophiles Grünland 91475,00 0,35 32016,25 

 in/um Gehölzflächen, z.T. waldartig 3584,00 0,35 1254,40 

  Intensivgrünland 1160,00 0,05 58,00 

  Ruderalflächen 1140,00 0,25 285,00 

   102509,00  35931,15 

Aufwer-
tung 

Randallee und 
Allmendflächen 

   41331,15 

 

Das Gesamtdefizit der Planung von 39.908 Wertpunkten wird ausgeglichen durch die 
Aufwertung auf den der Randallee (5400 Wertpkt.) und der Umwandlung der Allmendflächen 
(35931 Wertpkt.).  

So verbleiben 1423 Wertpunkte für andere Vorhaben außerhalb des Plangebietes.  

Anlage aufgestellt, 61.13, 10.10.2017 


